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Öffentliche Bekanntmachung
über die Ersatzbestimmung 

für einen Vertreter
 

Herr Hans-Günter Heinen, Am Wald 30, 52538 Gangelt, hat durch Erklärung vom  04. 
September mit sofortiger Wirkung sein Ratsmandat niedergelegt.

Gemäß § 45 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV.NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. September 2014 stelle ich fest, dass

der technische Angestellte Ludwig Dohmen,
wohnhaft in 52538 Gangelt, Bahnhofstr. 155,

als Ersatzbewerber nach der Reserveliste der Freien Wähler, Kreis Heinsberg (Freie 
Wähler) als Nachfolger für den ausscheidenden Ratsherrn Hans-Günter Heinen in 
den Rat der Gemeinde Gangelt gewählt ist. 

Gegen diese Entscheidung können gem. § 39 Absatz 1 KWahlG

 a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,
 b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und 
  Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie
 c) die Aufsichtsbehörde 

innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Einspruch 
erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Feststellung gem. § 
40 Absatz 1 Buchstabe a) bis c) des Kommunalwahlgesetzes für erforderlich halten. 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nieder-
schrift zu erklären.

Gangelt, den 12. September 2017
Gemeinde Gangelt

Der Wahlleiter  

gez. Tholen

Widerspruch gegen 
Datenübermittlung nach dem 
Bundesmeldegesetz (BMG)

 
Im Melderegister sind die persönlichen Daten (Name, Anschriften, Geburtsdatum und 
weitere Daten) jedes gemeldeten Einwohners gespeichert.
Gegen die Erteilung von Melderegisterauskünften in besonderen Fällen besteht ein 
Widerspruchsrecht. Im Falle eines Widerspruchs wird im Melderegister eine Über-
mittlungssperre gesetzt.

Widerspruch kann in folgenden Fällen erhoben werden:
Widerspruch gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung 
gemäß § 36 Absatz 2 BMG in Verbindung mit § 58c Absatz 1 Soldatengesetz. Diese 
Datenübermittlung erfolgt zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial 
über die Streitkräfte an eventuell zukünftige Freiwillige.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
 Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk (§ 50 Absatz 5 BMG in Verbin-
dung mit § 50 Absatz 2 BMG)

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage (§ 50 Absatz 
5 BMG in Verbindung mit § 50 Absatz 3 BMG)

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern
FamilienangehörigedermeldepflichtigenPerson(§42Absatz3BMGinVerbindung
mit § 42 Absatz 2 BMG) 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und 
andere bei Wahlen und Abstimmungen (§ 50 Absatz 1 BMG).

Gangelt, 01.10.2017
Gemeinde Gangelt
Der Bürgermeister

 
Im Auftrag:
gez. Görtz

Öffentliche Bekanntmachung 
des Real- Gesamt- und 

Hauptschulzweckverbandes 
Gangelt-Selfkant

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Real-, Gesamt- und Haupt-
schulzweckverbandes Gangelt-Selfkant für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 und 92 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-West falen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 2005 (GV.NRW.S.102/
SGV.NRW.223) in Verbindung mit § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW.S.666/SGV.NRW.2023), der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 
(GV.NRW.S.621/SGV.NRW.202) und der Satzung des Real-, Gesamt- und Haupt-
schulzweckverbandes Gangelt-Selfkant, alle in der zur Zeit geltenden Fassung, hat 
die Schulverbandsversammlung mit Beschluss vom 17. Juli 2017 folgende Nach-
tragssatzung zur Haushaltssatzung vom 2. Februar 2017 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für die Investitionen wird nicht 
 geändert.

§ 3

DerGesamtbetragderVerpflichtungsermächtigungen,derzurLeistungvonInvestiti-
onsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 66.000 EUR erhöht und damit auf 66.000 EUR 
festgesetzt.

Impressum  
des Amtsblattes 

der Gemeinde Gangelt
Herausgeber des Amtsblattes ist der Bürgermeister der Gemeinde Gangelt

Bezugsmöglichkeiten: 
• kostenlos im Bürgerservice des Rathauses, Burgstraße 10, 52538 Gangelt 

• kostenlos durch Hauswurfsendung
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festgesetzten 
Gesamtbeträge 
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erhöht 
um 
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vermindert 
um 

 
 
 
 

 
 

EUR 

und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 

einschl. 
Nachträge 

festgesetzt auf 
 

EUR 
Ergebnisplan     
Erträge 2.504.000 14.500 0 2.518.500 
Aufwendungen 2.504.000 14.500 0 2.518.500 
     
Finanzplan     
aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit 

    

Einzahlungen 2.417.500 190.000 0 2.607.500 
Auszahlungen 2.261.600 14.500 0 2.276.100 
     
aus der 
Investitionstätigkeit 

    

Einzahlungen 0 0 0 0 
Auszahlungen 150.000 175.500 0 325.500 
 
 

    

aus der 
Finanzierungstätigkeit 

    

Einzahlungen 0 0 0 0 
Auszahlungen 12.800 0 0 12.800 
     
 
  



Amtsblatt der Gemeinde Gangelt
Amtlicher Teil Drei-Länder-Kurier • 18. Jahrgang • Nr. 10 • 13.10.17 • Seite 5

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht 
geändert.

§ 6

Die bisher festgesetzte Schulverbandsumlage wird nicht geändert.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Die bisher festgesetzten Budgets werden nicht geändert. 

Bekanntmachung
Die vorstehende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wird 
hiermit öffentlich bekannt gegeben.

Sie wird bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 Ge-
meindeordnung NRW im Rathaus der Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10, 52538 
Gangelt, Zimmer 208/209, während der Dienststunden,

vormittags:
montags bis freitags von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr,

nachmittags:
dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 

Die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Real-, Gesamt- und Haupt-
schul-zweckverbandes wurde mit Bericht vom 19. Juli 2017 über den Kreis Heins-
berg der Bezirksregierung Köln angezeigt. 
Da die Nachtragssatzung keine Genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält, wur-
de diese von der Bezirksregierung lediglich zur Kenntnis genommen. 

Gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung NRW wird darauf hingewiesen, dass die Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen die vorste-
hende Haushaltssatzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein Anzeigeverfahren 
  wurde nicht durchgeführt,
 b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht 
  ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden.
 c) der Vorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher 
  beanstandet oder
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband 
  vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
  bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

52538 Gangelt, den 21. September 2017             
Der Vorsitzende

Corsten     

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

 
I. Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 72 „Niederbuscher Weg“ 
 in Stahe der Gemeinde Gangelt

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 26.09.2017 den Bebauungs-
plan Nr. 72 „Niederbuscher Weg“ als Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der nachfol-
genden Karte.

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung, Umweltbericht und zusammenfas-
sender Erklärung liegt ab sofort im Rathaus der Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10, 
52538 Gangelt, während der allgemeinen Dienststunden, und zwar 

 montags bis freitags von 08:15 - 12:30 Uhr
 dienstags  von 14:00 - 16:00 Uhr
 donnerstags  von 14:00 - 17:30 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 72 in Kraft. 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung   
  der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
  Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
  Flächennutzungsplans und
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
  Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
  Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
  Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Hinsichtlich des Bebauungsplanes Nr. 72 wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch  den Bebau-
ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Er-
löschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung 
NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit gel-
tenden Fassung 

Erklärung

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 72 „Niederbuscher Weg“ wird 
 hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in 
der zurzeit geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
  Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
 b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
  Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
  gemacht worden,

Fortsetzung Seite 6
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 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 
  gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
  bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 
3 Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999 
(GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan 
Nr. 72 „Niederbuscher Weg“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 26.09.2017 überein.
    
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Gangelt, 27.09.2017  

Tholen
Bürgermeister

Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 21.09.2017
Dezernat 33  Zeughausstraße 2-10
- Ländliche Entwicklung, Bodenordnung - Tel.: 0221/147-2033
-----------------------------------------------------------
Flurbereinigung Gangelt I
Az.: 33.43 – 14 06 2 –

Feststellung des Ergebnisses der Wertermittlung
Im Flurbereinigungsverfahren Gangelt I wird hiermit gemäß § 32 des Flur bereinigungs-
gesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), das Ergebnis der Wertermittlung 
für das dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund des 16. Änderungs beschlusses 
unterliegenden Flurstück wie folgt festgestellt:

Gründe
Die Feststellung des Ergebnisses der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig 
und gerechtfertigt. 

Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Gangelt I mit Land von  gleichem 
Wert abgefunden werden können, ist der Wert der von ihnen in das Ver fahren 
 eingebrachten alten Grundstücke in der Weise zu ermitteln, dass der Wert der 
Grundstücke jedes Teilnehmers im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Flur-
bereinigungsgebietes zu bestimmen ist (§ 27 ff. FlurbG).

Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung der dem Flurbereinigungs-
verfahren aufgrund des Einleitungsbeschlusses und seiner Änderungsbeschlüsse 
unterliegenden Flurstücke haben zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen 
und sind von Bediensteten der Bezirksregierung Köln erläutert worden.

Der grundbuchmäßige Eigentümer wurde über die vorgenommene Bewertung des 
Grundstückes durch Übersendung des Bodenordnungsnachweises unterrichtet. Ein-
wendungen gegen das Ergebnis der Wertermittlung sind nicht erhoben worden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
50606 Köln

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 

Hinweis:
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde 
 deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.

Im Auftrag
(LS)               gez. Rombey

Regierungsvermessungsdirektorin

Hinweis:
Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 
www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/gangelt_eins

Satzung
 

der Gemeinde Gangelt vom 27.09.2017   über die 3. Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Abwassergebühren für die Inanspruchnahme der Abwasser-
anlage der Gemeinde vom 18.10.2013 

Aufgrund der  §§ 7,8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, 
S.666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW.2015, 
S. 496), der §§ 1,2,4,6 bis 8,10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. 1969, S. 712), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV.NRW.2015, S. 666),  des 
§ 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995(GV.NRW.1995,S.926),zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 
(GV.NRW.2016, S.559 ff.) ,  des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum 
Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV.NRW. 2016, S. 559 ff.) 
alle in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Gangelt in seiner 
Sitzung am 26.09.2017 folgende Satzung beschlossen:

Die Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren für die Inanspruchnahme 
der Abwasseranlage der Gemeinde Gangelt vom 18.10.2013 , zuletzt geändert durch 
die 2. Änderungssatzung vom 01.10.2014, wird wie folgt geändert:

§ 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

(2)

§ 2 erhält folgende Fassung:

(1)

(2)

(3)

§ 4 Absatz 1, 3-5,  erhält folgende Fassung:

(1)

(3)

 

 

Gemeinde/ 

Stadt 

Gemarkung Flur  Flurstück Nutzungsart Sz.Nutzung/ 

Klasse 

Klassenfläche 

[ m² ] 

Baesweiler Baesweiler 30 102 Ackerland/  

Grünland 

31 

32 

33 

39 

310 

8.051 

23.492 

8.394 

303 

306 

 

§ 1 
Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage

Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Gangelt vom 
29.03.2017 stellt die Gemeinde zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem 
Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeind-
lichen Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die erforderlichen Anla-
gen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (gemeindliche Abwasseranlagen). 
Hierzu gehören der gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, die 
für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanal-
netz, Kläranlagen, Regenwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für 
Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und Inhaltstoffen von abflusslosen Gruben, 
das für die Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal).  

§ 2
Abwassergebühren 

Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-
meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebühren 
(Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie 
der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.

In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerechnet:

 - die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde    
  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),
 - die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser 
  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),
 - die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde  
  umgelegt wird ( § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW).

Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswasser (Regenwasserge-
bühr) sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche 
Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW).

§ 4
Schmutzwassergebühren 

Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-
werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den ange-
schlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubik-
meter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwassergebühr 
ist das Kalenderjahr.

Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch den Wasser-
zähler des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasserzähler 
gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. 

Fortsetzung Seite 7
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(4)

(5)

Nr. 2: Wasserzähler

Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch 
einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionierenden und geeichten 
Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an das Mess- und 
Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre erneut geeicht werden oder 
durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung des Herstellers 
ersetzt werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass der Wasser-
zähler messrichtig funktioniert.

Der Nachweis über die messrichtige Funktion sowie Eichung des Wasserzählers 
 obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine 
 Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 

§ 14 entfällt

Diese Satzung tritt am  01.01.2018  in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Gangelt 
 vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
 bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Gangelt, den  27.09.2017

Gemeinde Gangelt
Der Bürgermeister

Tholen

Satzung
 

der Gemeinde Gangelt vom   27.09.2017 über die 8. Änderung der Satzung über 
die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Stra-
ßenreinigungs- und Gebührensatzung mit Winterdienst) der Gemeinde Gangelt 
vom 18. Dezember 1986

Aufgrund der § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 ( GV. NRW.S.666) 
der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
(KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW.S.712) sowie der §§ 3 und 4 des Gesetzes über 
die Reinigung öffentlicher Straßen  (StrReinG) vom 18.12.1975 (GV. NRW.S.706), 
alle in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Gangelt am
 26.09.2017   folgende Satzung beschlossen:

Abschnitt I

Die Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungs-
gebühren vom 18. Dezember 1986  in der Fassung der 7. Änderungssatzung vom 
30.09.2015  wird wie folgt geändert:

§ 6 Absatz 4 erhält folgende Fassung:
Für die Winterreinigung der Fahrbahnen, die die Gemeinde durchführt, werden Be-
nutzungsgebühren erhoben. Sie betragen je Meter Grundstücksseite (Abs. 1-3)
in Reinigungsklasse W 1   0,15  € und
in Reinigungsklasse W 2   0,07  €.

Abschnitt II

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Gangelt 
 vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
 bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Gangelt, den  27.09.2017
Gemeinde Gangelt
Der Bürgermeister

        Tholen 

Öffentliche Bekanntmachung
 

Die nachfolgend genannten und  durch Beschluss des Rates der Gemeinde 
Gangelt vom 26. September 2017 durchgeführten   Straßenbenennungen wer-
den hiermit öffentlich bekannt gemacht:  

Die Straße Planstraße im Baugebiet Philippenkuhle I in Birgden erhält die Straßen-
bezeichnung „Am Heggeströper“, die Planstraße im Baugebiet Philippenkuhle II 
in Birgden, Verlängerung der Magdalenastraße in Richtung Hoferweg, erhält die 
 Straßenbezeichnung „Magdalenastraße“, die Planstraße im Baugebiet Philippen-
kuhle II in Birgden in nordöstlicher Richtung erhält die Straßenbezeichnung   „Am 
 Nickelsberg“. 

Gangelt, den 27. September 2017 
Gemeinde Gangelt 
Der Bürgermeister

gez. Tholen

Die Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspeiche-
rung und Datennutzung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, 
um dem Gebührenpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers 
zu ersparen. Sie dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht der Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) und der Abwasserüberlas-
sungspflicht durch den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur 
 verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nach-
weis der rechtmäßigen Erhebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der 
Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff 
in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) 
zu dulden. 

Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. priva-
ten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den 
 Mengennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig 
funktionierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. 
Der Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
 Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z. B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder 
unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). Eine 
Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktioniert.

Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grund-
stück anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. 
 Wasserschwundmengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen 
Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt 
den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, 
den Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionie-
rende und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
 (MessEG, Mess-EichV) zu führen:
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Ordnungsbehördliche Verordnung
über die Freigabe verkaufsoffener 

Sonntage im Jahre 2017

Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungs-
zeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV. NRW. S. 
516), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 208) und der 
§§ 25 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ord-
nungsbehördengesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
1980 (GV. NRW. S. 528/SGV. NRW. 2060), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 08. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 765, ber. S. 793), sowie § 41 Abs. 1 
Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), in der 
z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Gemeinde Gangelt als örtlicher Ordnungsbe-
hörde gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Gangelt vom 26. September 2017 
folgende Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

§ 1

1.

2.

§ 2

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 
 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu 5000,00 € geahndet werden.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Verordnung mit dem Ratsbe-
schluss vom 26. September 2017 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der 
Bekanntmachungsverordnung verfahren worden ist. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn: 
 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 b)  diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß 
  öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c)  der Bürgermeister hat den Beschluss über den Erlass der Ordnungs-
  behördlichen Verordnung vorher beanstandet oder 
 d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 
  gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
  bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Gangelt, den 27. September 2017

Gemeinde Gangelt
als örtliche Ordnungsbehörde

Der Bürgermeister

gez. Tholen

Aus Anlass des Aktionstags des Aktionskreises Handel, Handwerk und Gewer-
be, Birgden e.V. dürfen im Ortsteil Birgden die nachfolgend genannten Verkaufs-
stellen am  Sonntag, dem 12. November 2017, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr für den Verkauf geöffnet sein:

- Textilien Grosswardt, Kreuzstr. 11 – 13, 52538 Gangelt
- Malerbetrieb Georg Pelzer, Kreuzstr. 2, 52538 Gangelt 
- REWE Heinz Schmitz, Bahnhofstr. 7, 52538 Gangelt 
- Buchhandlung Mesche, Bahnhofstr. 33, 52538 Gangelt
- HD-Reisen, Hoferweg 9, 52538 Gangelt
- Schlafsysteme Theunissen, Geilenkirchener Str. 31, 52538 Gangelt
- GES Services, Fasanenstr. 30, 52538 Gangelt

Aus Anlass des Nikolausmarktes am 03. Dezember 2017 dürfen im Ortsteil 
Gangelt die Verkaufsstellen im Bereich Floristik am Sonntag, den 03. Dezember 
2017, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den Verkauf geöffnet sein.
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